
 
WASSERLIEGEPLATZ 

  PRO JAHR SOMMER WINTER PRO PRO 
KAT M 01.04.10 01.04.10 01.10.10 MONAT TAG 

  31.03.11 30.09.10 31.03.11   
I 6 1.567 1.078 925 486 28 
II 8 2.577 1.862 1.476 756 39 
III 10 3.691 2.614 2.235 959 49 
IV 12 5.499 3.904 3.094 1.174 60 
V 14 6.980 5.034 4.025 1.389 71 
VI 16 8.439 6.104 4.893 1.680 85 

 VII 18 10.083 7.228 5.783 1.976 100 
VIII 20 12.345 8.629 6.983 2.233 113 
IX 22 13.879 9.676 8.000 2.529 128 
X 24 15.975 11.407 9.501 2.913 146 

Im Preis inbegriffen: Wasserliegeplatz, ganzjährige Bewachung, Benutzung von 
sanitären Anlagen. Parkplatz für einen PKW. Im Preis des Tagesliegeplatzes ist kein 
PKW-Parkplatz inbegriffen. Zur Berechnung von Schiffslänge und Schiffsbreite werden 
auch die über das Boot hinausragenden Teile miteinbezogen. Die Miete ist im Voraus 
zu zahlen, andernfalls wird der Tagesmietepreis verrechnet. 
 

LANDLIEGEPLATZ 
BOOTS JAHR HALBJAHR PRO PRO GRUPASS 
LÄNGE 01.04.10 01.04. - 30.09.10 MONAT TAG 01.04.10 
m x m 31.03.11 01.10. 10  -  31.03.11   31.03.11 

4 -5 1.078 534 265 13 1.368 
5 - 6 1.332 730 306 15 1.655 
6 - 7 1.725 906 367 18 2.145 
7 - 8 2.046 1.087 428 21 2.634 
8 - 9 2.415 1.292 510 25 3.308 
9 - 10 2.792 1.508 551 27 3.880 
10 - 11 3.320 1.820 571 28 4.723 
11 - 12 3.622 2.097 612 30 5.523 
12 - 13 3.935 2.382 673 33 6.550 
13 - 14 4.331 2.760 714 35 7.763 
14 - 15 4.569 2.974 775 38 Nach 

15 - 16 4.783 3.248 816 40 Vereinbarung 

16 - 17 5.198 3.571 857 42 »
 

17 - 18 5.454 3.816 918 45 »
 

18 - 19 5.764 4.085 959 47 »
 

19 - 20 6.060 4.332 1.020 50 »
 

20 - 21 6.282 4.665 1.081 53 »
 

21 - 22 6.628 4.949 1.142 56 »
 

 

LANDLIEGEPLATZ AM STEG 
BOOTS JAHR HALBJAHR PRO PRO GRUPASS 
LÄNGE 01.04.10 01.04. - 30.09.10 MONAT TAG 01.04.10 

IN M 31.03.11 01.10.10  - 31.03.11   31.03.11 

5 - 10 3.077 1.669 571 28 4.200 
10 - 11 3.575 1.960 673 33 5.040 
11 - 12 4.017 2.319 714 35 5.860 
12 - 13 4.368 2.651 734 36 6.910 
13 - 14 4.807 3.069 816 40 8.150 
14 - 15 5.080 3.307 877 43 Vereinbarung 

Im Jahrespreis inbegriffen: Kranen (Anland-Kranen und Zu-Wasser-lassen) und 
Reinigung des Unterwasserschiffes, Überwachung des Liegeplatzes, Benutzung der 
sanitären Anlagen, Wachdienst (24 Stunden) ein PKW-Parkplatz und Benutzung 
eines eigenen oder eines von der Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles. 
Der Jahrespreis ist im Voraus zu begleichen, ansonsten wird der Tagespreis 
verrechnet. 
 

Im Halbjahrespreis inbegriffen: Benutzung der sanitären Anlagen, Wachdienst (24 
Stunden), ein PKW-Parkplatz und Benutzung eines eigenen oder eines von der 
Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles oder Trailers. Der Halbjahrespreis 
und der Monatspreis sind im voraus zu begleichen, ansonsten wird der Tagespreis 
laut gültiger Preisliste verrechnet. Boote bis 6m Länge können den Slip unbegrenzt 
benutzen.  
Im GRU-PASS inbegriffen: 5 mal Zu-Wasser-lassen und 5 mal An-Land-kranen, 2 
Tagesliegeplätze in der Marina bei jedem Kranvorgang, Reinigung des Kiels bei 
jedem Anland-Kranen, ein PKW-Parkplatz und Benutzung eines eigenen oder eines 
von der Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles. 
 

DIE LÄNGEN-UND BREITENMASSE BEZIEHEN SICH AUF DIE LÄNGE UND BREITE ÜBER ALLES. 

 

KRANBENUTZUNG 
BOOTS 1 X WASCHEN WASCHEN  WINTER- 
LÄNGE KRANEN MIT MIT MAST SCHÜTZ 

  Hochdrück I Hochdrück II  PVC Folie 
5 - 6 54 26 33 72 316 
6 - 7 84 37 48 79 347 
7 - 8 107 56 71 109 377 
8 - 9 141 69 88 140 408 
9 - 10 179 82 104 203 447 
10 - 11 238 90 115 253 486 
11 - 12 303 96 122 325 522 
12 - 13 390 104 132 395 572 
13 - 14 478 116 147 467 620 
14 - 15 572 126 161 542 678 
15 - 16 651 139 177 614 707 
16 - 17 765 151 192 719 Nach 

17 - 18 886 165 210 820 Vereinbarung
 18 - 19 1.022 174 222 908 » 

19 - 20 1.150 187 238 1.042 » 
20 - 21 1.285 199 253 1.150 » 
21 - 22 1.413 213 271 1.281 » 
22 - 24 1.570 250 325 1.400 » 

Nur beim Hochheben aus dem Wasser sind 3 Landliegetage im Preis 
inbegriffen. Für das Kranen zur Inspektion des Bootes (nur Hochheben und 
wieder Zu-Wasser-lassen) werden 50% Nachlaß gewährt (nur 1 Vorgang 
verrechnet). Die Längen und Breitenmaße beziehen sich auf den äußersten 
Umfang des Bootes einschließlich aller dazugehörigen Teile. Waschen mit 
hochdrück I einfach, waschen mit hochdrück II grundlich. 
 

H A N G A R  
BOOTS 5 6 PRO PRO 
LÄNGE MONATE MONATE MONAT TAG 

6 1.011 1.236 442 26 
7 1.348 1.607 510 30 
8 1.517 1.831 595 35 
9 2.011 2.472 646 38 

10 Nach Nach 731 43 
11 Vereinbarung Vereinbarung 782 46 
12 »

 
»
 

884 52 
13 »

 
»
 

952 56 
14 »

 
»
 

1.088 64 
15 »

 
»
 

1.156 68 
16 »

 
»
 

1.275 75 
17 »

 
»
 

1.428 84 
18 »

 
»
 

1.564 92 
19 »

 
»
 

1.734 102 
20 »

 
»
 

1.972 116 
21 »

 
»
 

2.142 126 
22 »

 
»
 

2.363 139 

Im Hallenpreis inbegriffen: Im Preis für das Abstellen des Bootes im 
Hangar für einen Zeitraum über 5 Monate ist inbegriffen: Zu-Wasser-lassen 
und Anland-Kranen, Reinigung des Unterwasserschiffes und Benutzung 
eines eigenen oder eines von der Marina zur Verfügung gestellten 
Bootsgestelles. 

 
BENUTZUNG VON BOOTSGESTELLEN UND UNTERLAGEN                

BOOTS LÄNGE PRO TAG POR MONAT 
VON 1  BIS 7m 8 120 
VON 7  BIS 10m 11 165 

VON 10  BIS 15m 20 300 
ÜBER 15m 30 450 

 

WOHNWAGEN PARKPLATZ 
JAHR HALBJAHR PRO 

01.04.2010 01.04. - 30.09.10 TAG 
31.03.2011 01.10. - 31.03.11  

  2.500   
3.500  60 

 1.800  
 

BATTERIE 
Ah PRÜFUNG LAGERUNG UND 

 UND LADEN LADEN PRO MONAT 
135 Ah 10 10 

ÜBER 135 Ah 15 15 
    
LEISTUNGEN  
Arbeitsstunde 1 Stunde 43 
bei überstunden Aufpreis von 50%    
Arbeitsstunde (vom Fachmann)  1 Stunde 54 
Benützung des Travellifts (25t) pro Stunde 150 
Benützung des Travellifts (60t) pro Stunde 240 
Benützung des Selbstfahrende Wagen Op. 225 
Benützung des Gabelstaplers 30 min 65 
Benützung der Plattform 30 min 80 
Benützung des Slips 1 x 27 
Abschleppen des Schiffes  1x bis 10 m 55 
Abschleppen des Schiffes  1x über 10 m 70 
Unterwasseranstrich 2 x 1m2 12 
Streichen der Deckaufbauten nach Vereinbarung   
Boot waschen und polieren 1 Stunde 30 
Starten der Motor 1x pro Monat 46 
Plato Reinigung 1 x 45 
Liegegebühr für ein Bootsgestell pro Monat 70 
Box (Lageraum)/Miete jährlich 1.5 x 2 m 530 
 2 x 3 m 810 
 3 x 3 m 1.060 
 3 x 5 m 1.650 
Liegegebühr Container 20 Fuß pro Jahr 2.070 
Container 20 Fuß  pro Jahr 2.070 
Lagerplatz Gegenstände pro Monat Bis 0,25 m3 15 
 bis 1 m3 25 
Schlauchboot bis 3 m pro Monat 55 
Lagerung des Mastes pro Monat bis 15 m 60 
 über 15 m 90 



Münze für Bügeln, Waschen, Trocknen  6 
Münze für Fäkalientank auspumpen  6 
Transponder  voll Zugang 1x 120 
Transponder teilweiser Zugang 1x 25 
Kurtaxe pro person 1,01 
Kurtaxe (Pauschal) bis 10 m pro Jahr 73,44 
Kurtaxe (Pauschal) über 10m pro Jahr 110,17 
Versicherung  1 
Anmeldung  1 
Administrative Kosten  35 
Wasser m3 5 
 
PARKPLATZ 

 PKW Trailer LKW 
Pro Tag 8 10 16 
14 Tage 80 100 160 

Pro Monat 160 200 320 

 
PARKPLATZ IN DER HALLE 

 PKW Trailer LKW 
Pro Tag 10 15 17 
14 Tage 100 150 170 

Pro Monat 200 300 340 

 
PARKPLATZ FÜR JET SKI  

Leistung Pro Tag 14 Tag Pro Monat 6 Monate 
am Land 12 120 240 1.200 

in der Halle 15 150 300 1.500 
in der Halle mit 

Slip 40 400 800  2.000  

 
 ZIMMERPREIS 

ZEITRAUM ZEITRAUM ZWEIBETTZIMMER ZUSATZBETT
T 

Ausser Saison 04.01. - 29.03.2010  
01.10. - 25.12.2010 

70 €  
ohne Frühstück                 20 € 

Vorsaison 
29.03. - 01.07.2010  
01.09. - 01.10.2010  
25.12. - 04.01.2011 

100 € 
mit Frühstück 

20 € 

Hochsaison 
 

01.07. - 01.09.2010 
120 €  

mit Frühstück                
20 € 

Zuschläge: Haustiere 15 € pro Tag. 
 
WIR BITTEN UNSERE KUNDEN, DAS ARBEITSGELÄNDE AM LANDLIEGEPLATZ 
SPÄTESTENS BEIM ZUWASSERLASSEN DES SCHIFFES ZU REINIGEN UND IM 
ORDNUNGSMÄSSEN ZUSTAND ZU HINTERLASSEN.  ANDERNFALLS MÜSTEN WIR 
REINIGUNGSKOSTEN VON 45 EURO VERRECHNEN.  
 
 
 

 
 

 
 
ORDNUNGSVORSCHRIFTEN IN DER MARINA 
 
1.   Dieses Reglement gilt für alle Bootseigner und Liegeplatzbenutzer wie auch 

Personen, die entweder in der Marina wohnen oder sich dort aufhalten. 
2.   Bei der Ankunft in der Marina ist jedermann verpflichtet, sich in der Rezeption 

anzumelden und seinen Reisepass oder seinen Personalausweis vorzulegen. 
3.  In der Marina dürfen PKW bzw. LKW und Trailer nur auf der dafür vorgesehenen 

und markierten Parkfläche und unter Beachtung der Verkersforschriften  abgestellt 
werden. 

4.   Das Nach- oder Wegbringen der Ausrüstung muss in der Rezeption der Marina 
gemeldet und die  Änderung  in die »Beschreibung der Ausrüstung« eingetragen 
werden. 

5.  Während Ihres Aufenthaltes in der Marina ist die Benützung von Schiffstoiletten 
untersagt.. 

6.   Altöl, Diesel- und Schmierfettreste sowie Reste von Reinigungsmitteln dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Entsorgungsbehältern abgelagert werden. Freies 
Ausschütten ist strengstens verboten und  strafbar. 

7.   Hantieren mit Feuer und offener Flamme ist in der Marina verboten. 
8.  Auf jedem Schiff muss der Besitzer oder Liegeplatzbenutzer eine intakte 

Feuerschutzausrüstung zur Hand haben. 
9.   Gleiten, Wasserskifahren , Schwimmen, Surfen und Angeln ist in der Marina 

verboten. Die Höchstgeschwindigkeit von 2 Knoten ist einzuhalten. 
10.  Die Kennzeichnung mit dem Zeichen MARINA, muss an Schiffen , Beibooten, 

PKW, LKW sichtbar sein. 
11.  Beim Verlassen des Schiffes müssen Strom- und Wasserleitungen unterbrochen 

werden. 
12.  Die Stromverteiler dürfen nur mittels einwandfreier Elektrokabel benutzt werden. 

Die am Stromverteiler angegebene Strom stärke darf nicht überschritten werden. 
13.  Der Wasseranschluss ist nur mit einem einwandfreien Wasserschlauch, der 

außerdem mit einem Sperrventil ausgerüstet sein muß, erlaubt. 
14.  Beiboote, Surfbretter und andere Ausstattungen dürfen nicht am Schiff vertäut im 

Wasser schwimmen, sondern müssen in den dafür bestimmten Räumen 
untergebracht werden. 

15.  Das Schiff muß immer so angelegt und befestigt werden, wie es den in den Häfen 
des nautischen Tourismus üblichen Vorschriften sowie den Anweisungen des 
Personals der MARINA entspricht. Das Tauwerk, mit dem das Boot festgemacht 
ist, muß der Qualität und der Länge nach einwandfrei bzw. funktionsfähig sein und 
darf die Schifffahrt und das Vertäuen andere Boote nicht behindern. 

16.  Hunde ohne Maulkorb dürfen in der MARINA nicht frei umherlaufen. 
17. Wäscheaufhängen ist in der MARINA nicht gestattet. 
18.  Anbringen von Verkaufsschildern ist verboten. 
19.  Arbeiten, die am Schiff vorgenommen werden, dürfen andere Gäste der MARINA 

nicht behindern. 
20.  Während Ihres Aufenthaltes im Bereich der MARINA sind Sie verpflichtet, sich an 

die Hafenordnung zu halten. Diese ist in der Rezeption ausgehängt. 
21.  In der MARINA muß endsprechende Ruhe eingehalten werden. Die Ruhe anderer 

Gäste in der Marina darf nicht gestört werden. Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr ist 
Nachtruhe einzuhalten. 

22.  Etwaige Beschwerden sind in der MARINA- Rezeption vorzutragen bzw. werden in 
das Beschwerdebuch eingetragen. 

23.  Es wird gebeten, Kinder in der MARINA  immer unter Aufsicht der Eltern zu halten. 
24. Im Falle des Verstoßes gegen die Ordnungsvorschriften kann der Vertrag seitens 

der MARINA gekündigt werden. 
25.  Das Aufhalten unbefugter Personen im Arbeitsbereich der Kräne, Fahrkräne und 

anderer Transportmittel ist verboten.  
26. Steigleiterbenützung auf eigene Gefahr. 
27.   Wir übernehmen keine Verantwortung für: Schlauchboote, Schiffsschrauben und                          
Außenbordmotoren. 

 
WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN ANGENEHMEN 

AUFENTHALT IN UNSERER MARINA 

 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 

PREISLISTE 
IN EUR 

04.01.2010 
MwSt inbegriffen 

 
 

MARINA PORTOROŽ, d.d. 
Cesta solinarjev 8, 

6320 Portorož 
Slovenia 

 
 
 

Telefon: +386 5 6761 100 
Telefax: +386 5 6761 210 
 Internet: www.marinap.si 

E-Mail: reception@marinap.si 
 

Konto Nummer : 
IBAN SI5610100-0000018231 

SWIFT: BAKOSI2X  
 Banka Koper, d.d.  

 
 
 
 

 


